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1. Einleitung 

1.1 Rechtfertigung 

 

Die Steuern werden durch Steuerbescheid festgesetzt. § 155 AO 1977 macht 

somit deutlich, dass im Bereich des Steuerrechts Verhandlungen nicht mög-

lich sind. Oder vielleicht doch ? Wäre es nicht eigentlich notwendig, dass in 

bestimmten Fällen zumindest nicht nur eine „richtige“ Besteuerung besteht?  

 

Diese Fragen gingen dem Verfasser der vorliegenden Arbeit durch den Kopf, 

als im Herbst des Jahres 2003 ein Artikel1 in der neuen Ausgabe der NWB 

den Titel „Mediation im Steuerrecht“ trug. In der Mikroökonomie ist es un-

umstritten, dass jedes Individuum nach Nutzenmaximierung strebt.2 Aller-

dings kann eine solche Nutzenmaximierung im Steuerrecht nicht zulässig 

sein. Schließlich werden über das Steueraufkommen sämtliche Aufgaben des 

Bundes bestritten.  

 

Auf Grundlage dieser Überlegungen begann das Interesse für die Möglichkeit 

des „Steuerhandels“ zu wachsen. Dieser Fragestellung ist ebenfalls die vor-

liegende Arbeit gewidmet. Ziel der Untersuchung soll es sein, die bestehen-

den Möglichkeiten konsensualen Handelns darzustellen und Schwierigkeiten 

in der Anwendung dieser aufzuzeigen. Dabei sollen auch Überlegungen mit 

einfliessen, ob vielleicht das in der Rechtslandschaft für Aufsehen sorgende 

Phänomen der Mediation tatsächlich für ein mehr an Rechtssicherheit oder 

gar für ein mehr in der Brieftasche, durch ein weniger an Steuern sorgen 

kann.  

 

 

                                            
1 Vgl. Leibner, W.: Mediation. NWB Fach 30. 
2 Vgl. Schumann, J.: Mikroökonomie, S. 43. 


